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Das Plangebiet befindet sich nördlich der Bredstedter Straße nordwestlich der Hauptorts-
lage der Gemeinde Drelsdorf. Der ca. 17,4 ha große Geltungsbereich wird derzeit im Flä-
chennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche dargestellt.  
 
Zu dem Planungsvorhaben der Gemeinde Drelsdorf wird auf der Grundlage der vorgeleg-
ten Planunterlagen aus landes- und regionalplanerischer Sicht wie folgt Stellung genom-
men: 
 
Die im Zuge einer solchen Bauleitplanung maßgeblichen Ziele, Grundsätze und sonstigen 
Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich insbesondere aus dem Landesentwick-
lungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 vom 25.11.2021 (LEP-VO 2021, 
GVOBl. Schl.-H. 2021 Seite 1409) – LEP-Fortschreibung 2021 – sowie dem Regional-
plan für den Planungsraum V (Amtsbl. Schl.-H. 2002 Seite 747) – RPl V. Darüber hinaus 
ist die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein 2010 Kapitel 
4.5.1 (Windenergie an Land) vom 06.10.2020 (LEP-Teilfortschreibung-VO, GVOBl. Schl.-
H. Seite 739) – LEP Wind – maßgeblich. 
 
Zuerst möchte ich auf die Stellungnahme zum Rahmenkonzept „Solarflächen“ vom 
07.02.2024 verweisen, in der bereits eine grundsätzliche Beurteilung der konzeptionellen 
Betrachtung verschiedener Flächen stattgefunden hat.  
 
Die Entwicklung von raumbedeutsamen Solar-Freiflächenanlagen gemäß Kap. 4.5.2 Abs. 
2 LEP-VO 2021 soll möglichst freiraumschonend sowie raum- und landschaftsverträglich 
erfolgen. Um eine Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden sollen derartige raumbe-
deutsame Anlagen vorrangig auf vorbelastete Bereiche ausgerichtet werden, wie bspw. 
auf bereits versiegelte Flächen, Konversionsflächen, Flächen entlang von Straßen mit 
übergeordneter Bedeutung und Schienenwegen oder vorbelasteten Flächen oder Gebiete, 
die aufgrund vorhandener Infrastrukturen ein eingeschränktes Freiraumpotenzial aufwei-
sen.  
Grundsätzlich sollten PV-FFA im Rahmen einer landschaftsverträglichen Siedlungs- und 
Infrastruktur möglichst in Anbindung an bestehende Siedlungsstrukturen errichtet werden. 
Es ist nach sorgfältiger Prüfung von Standortalternativen und unter Berücksichtigung des 
jeweiligen Einzelfalls durchaus möglich, dass ein Standort in abgesetzter Außenbereichs-
lage mit den Zielen einer nachhaltigen Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung vereinbar 
ist, wenn ein siedlungsstrukturell günstiger Standort nicht verfügbar ist und keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds oder sonstiger öffentlicher Belange zu er-
warten ist.  
Nach Kap. 4.5.2 Abs. 3 LEP-VO 2021 soll die Inanspruchnahme von bisher unbelasteten 
Landschaftsteilen vermieden werden.  
 
Hier wurden die Flächen des gesamten Gemeindegebiets anhand des o. g. Konzepts be-
reits untersucht und als ungeeignete Flächen (TABU-Flächen), bedingt geeignete Flächen 
(Flächen mit Abwägungskriterien) und geeignete Flächen (Weißflächen) eingestuft. Von 
daher ist es folgerichtig, für eine Planung von PV-FFA eine überwiegend als Weißfläche 
eingestufte Fläche (hier im Eignungsbereich 1) in Anspruch zu nehmen. Zudem wurde be-
reits festgestellt, dass auf der Fläche im Eignungsbereich 1 von einer zumindest teilweisen 
räumlichen Vorbelastung aufgrund der Nähe zu einer Hochspannungsleitung ausgegan-
gen werden kann. Zudem verlaufe eine Erdgas-Hochdruckleitung durch den Änderungsbe-
reich (s. Begründung S. 5).  
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- Im Schutzstreifen müssen jederzeit notwendige Instandhaltungsmaßnahmen uneingeschränkt möglich sein. 
Eine Parallelverlegung innerhalb des vorhandenen Schutzstreifens ist nicht gestattet. 
 

- Innerhalb des Schutzstreifens sind bauliche Einwirkungen wie das Errichten von Bauwerken, das Anpflanzen 
von Bäumen sowie sonstige leitungs- bzw. kabelgefährdende Maßnahmen nicht zulässig.  
 

- Gatter, Zäune o.ä. sind möglichst außerhalb des Schutzstreifens zu errichten. Sollte dies nicht möglich sein, 
ist eine Abstimmung mit der Schleswig-Holstein Netz AG notwendig. 
 

- Im Fall der Errichtung einer Zaunanlage ist ein Schlüsselkasten im Torbereich zu installieren, der durch 
Mitarbeiter der Schleswig-Holstein Netz AG geöffnet werden kann. In dem Schlüsselkasten ist ein Schlüssel 
zur Torschließung zu hinterlegen, so dass im Bedarfsfall der Zugang zur den Versorgungsanlagen innerhalb 
der Umzäunung jederzeit gegeben ist. 
 

- Eine an den Schutzstreifen grenzende Bebauung muss statisch so aufgestellt sein, dass der Schutzstreifen 
auf voller Breite ca. 2m tief ausgehoben werden kann, und die Bebauung diese Arbeiten nicht nachteilig 
beeinflusst. Von daher ist zwischen Bebauung und Schutzstreifen ein 4 Meter breiter Sicherheitsstreifen zu 
berücksichtigen. 
 

- Mögliche Kreuzungen der Hochdruckleitung mit ihren Begleitkabeln haben unterhalb der Hochdruckleitung 
(mind. 1m zur Unterkante Gasrohr) und bis überhalb kompletter Schutzstreifenbreite in einem Stück im 
Schutzrohr zu erfolgen. Die Schutzrohre sind in einem Stück auszuführen. Das entsprechende Formular zur 
Dokumentation jeder Querung ist diesem Schreiben beigelegt. Das ausgefüllte Formular senden Sie bitte an  
SHNG_Transportnetz_Gas_Leitungseinweisung@sh-netz.com. 
Kreuzungswinkel von 90° sind anzuhalten. Bei Kreuzungen mittels Horizontalbohrverfahren ist der 
Kreuzungspunkt, zuzüglich 0,4 Meter Unterkante der Gashochdruckleitung, freizulegen.  

 

Materiallagerung und Montage: 
 

- Die Lagerung von Material, sowie der Auf- und Abtrag von Boden innerhalb des Schutzstreifens ist untersagt  
 

- Der Schutzstreifen ist stets zu wahren und freizuhalten. Montage- und Kranaufstellflächen sind außerhalb 
des Schutzstreifens zu wählen.  
 

Freespan und Böschungen: 
 

- Die Böschung des Grabens oder der Baugrube im Leitungsbereich ist durch geeignete Maßnahmen gegen 
Ausfließen des Bodens zu sichern. z.B. durch örtlichen Verbau oder Abdeckung. 
 

- Es sind Vorkehrungen gegen Anprall im Freespanbereich zu ergreifen, z. B. durch zusätzliche bauseitige 
Umhüllung der Leitungen. 
 

- Zusatzlasten im Freespanbereich, wie z. B. Eislasten oder Anhängen von Einzellasten aus Bautätigkeiten sind 
auszuschließen. 
 

- Bei der Bauausführung ist die Standsicherheit des Grabens oder der Baugrube örtlich zu prüfen und ggf. 
durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten, z.B. Grabenverbau. 
 

- Die Überdeckung der Gasleitung darf sich durch die Baumaßnahme nicht ändern. Angaben zur Verlegetiefe 
entnehmen Sie bitte dem Merkblatt Ihrer Leitungsauskunft.  
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Im Bereich der geplanten Maßnahme betreiben wir folgende Versorgungsanlagen nebst dazugehörigen 
Begleitkabeln: 
 
 

 in einem 8 m breiten Schutzstreifen eine Gashochdruckleitung DN 200 ST- 80 bar 
 
 
Die Gashochdruckleitung wurde gemäß den Anforderungen der Gashochdruckleitungsverordnung (GasHDrLtgV.) 
erstellt und durch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten gesichert. Eine Grunddienstbarkeit ist eingetragen. Die 
Zugänglichkeit zu unseren Versorgungsanlagen muss stets gewährleistet werden. 
Der Schutzstreifen dient gemäß der GasHDrLtgV. der Sicherung des Bestandes und des Betriebes der 
Gashochdruckleitung. Die Leitung ist vor den Arbeiten auszupflocken und einzumessen. Bitte wenden Sie sich für 
einen Einweisungstermin beim zuständigen Netzcenter. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Mail. 
 
 
Verkehrslasten: 
 

- Beim Überfahren der Gashochdruckleitung mit Schwerlastfahrzeugen oder -geräten sind besondere 
Vorkehrungen zur Lastverteilung zu treffen. Diese können bestehen aus Baggermatratzen, 
Mineralgemischschüttung, Anlage von befestigten Zuwegungen o.ä., um die Sicherheit unserer 
Gashochdruckleitung nicht zu gefährden. 
 

- Der Aufbau Der Überfahrung ist der SLW 60 zu entnehmen. 
 

- Die Zahl der Überfahrtstellen ist möglichst gering zu halten. 
 

- Bei nicht ausreichend tragfähigem Untergrund ist eine statische Nachberechnung bezüglich der Belastung 
aufzustellen und die Standsicherheit der Rohrleitung nachzuweisen.  

 
Schutzstreifen und Zugänglichkeit: 
 

- Der Schutzstreifen dient gemäß nach §3 Absatz 2 und 3 der GasHDrLtgV. der Sicherung des Bestandes und 
Betriebes.  
 

- Im Schutzstreifen müssen jederzeit notwendige Instandhaltungsmaßnahmen uneingeschränkt möglich sein. 
Eine Parallelverlegung innerhalb des vorhandenen Schutzstreifens ist nicht gestattet. 
 

- Innerhalb des Schutzstreifens sind bauliche Einwirkungen wie das Errichten von Bauwerken, das Anpflanzen 
von Bäumen sowie sonstige leitungs- bzw. kabelgefährdende Maßnahmen nicht zulässig.  
 

- Gatter, Zäune o.ä. sind möglichst außerhalb des Schutzstreifens zu errichten. Sollte dies nicht möglich sein, 
ist eine Abstimmung mit der Schleswig-Holstein Netz AG notwendig. 
 

- Im Fall der Errichtung einer Zaunanlage ist ein Schlüsselkasten im Torbereich zu installieren, der durch 
Mitarbeiter der Schleswig-Holstein Netz AG geöffnet werden kann. In dem Schlüsselkasten ist ein Schlüssel 
zur Torschließung zu hinterlegen, so dass im Bedarfsfall der Zugang zur den Versorgungsanlagen innerhalb 
der Umzäunung jederzeit gegeben ist. 
 

- Eine an den Schutzstreifen grenzende Bebauung muss statisch so aufgestellt sein, dass der Schutzstreifen 
auf voller Breite ca. 2m tief ausgehoben werden kann, und die Bebauung diese Arbeiten nicht nachteilig 
beeinflusst. Von daher ist zwischen Bebauung und Schutzstreifen ein 4 Meter breiter Sicherheitsstreifen zu 
berücksichtigen. 
 



4

- Mögliche Kreuzungen der Hochdruckleitung mit ihren Begleitkabeln haben unterhalb der Hochdruckleitung 
(mind. 1m zur Unterkante Gasrohr) und bis überhalb kompletter Schutzstreifenbreite in einem Stück im 
Schutzrohr zu erfolgen. Die Schutzrohre sind in einem Stück auszuführen. Das entsprechende Formular zur 
Dokumentation jeder Querung ist diesem Schreiben beigelegt. Das ausgefüllte Formular senden Sie bitte an  
SHNG_Transportnetz_Gas_Leitungseinweisung@sh-netz.com. 
Kreuzungswinkel von 90° sind anzuhalten. Bei Kreuzungen mittels Horizontalbohrverfahren ist der 
Kreuzungspunkt, zuzüglich 0,4 Meter Unterkante der Gashochdruckleitung, freizulegen.  

 

Materiallagerung und Montage: 
 

- Die Lagerung von Material, sowie der Auf- und Abtrag von Boden innerhalb des Schutzstreifens ist untersagt  
 

- Der Schutzstreifen ist stets zu wahren und freizuhalten. Montage- und Kranaufstellflächen sind außerhalb 
des Schutzstreifens zu wählen.  
 

Freespan und Böschungen: 
 

- Die Böschung des Grabens oder der Baugrube im Leitungsbereich ist durch geeignete Maßnahmen gegen 
Ausfließen des Bodens zu sichern. z.B. durch örtlichen Verbau oder Abdeckung. 
 

- Es sind Vorkehrungen gegen Anprall im Freespanbereich zu ergreifen, z. B. durch zusätzliche bauseitige 
Umhüllung der Leitungen. 
 

- Zusatzlasten im Freespanbereich, wie z. B. Eislasten oder Anhängen von Einzellasten aus Bautätigkeiten sind 
auszuschließen. 
 

- Bei der Bauausführung ist die Standsicherheit des Grabens oder der Baugrube örtlich zu prüfen und ggf. 
durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten, z.B. Grabenverbau. 
 

- Die Überdeckung der Gasleitung darf sich durch die Baumaßnahme nicht ändern. Angaben zur Verlegetiefe 
entnehmen Sie bitte dem Merkblatt Ihrer Leitungsauskunft.  

 
 
Nach Abschluss der Arbeiten sind der Schleswig-Holstein Netz AG Bauunterlagen zu übergeben, aus denen folgende 
Informationen entnehmbar sind: 

- Lage der Zaunanlage samt Tor und Position des Schlüsselkastens 
- Zufahrten zum Betriebsgelände 
- Kontaktdaten des Planers / verantwortlichen vor Ort 

Der Vorhabenträger muss sicherstellen, dass die Versorgungsanlagen durch die Baumaßnahme nicht nachhaltig 
beeinflusst werden.  
Im Störungsfall wenden Sie sich bitte an die, Tag und Nacht besetzte, Zentrale unter der Tel. 04106 - 648 90 90 
Informationen über den Umgang mit unseren Versorgunganlagen finden Sie im Anhang. 
 
 
Hinweise: 
 
Sofern uns Kosten durch die Baumaßnahme entstehen, sind diese durch den Vorhabenträger bzw. Verursacher zu 
tragen. 
Bitte informieren Sie uns über den Fortgang des Verfahrens, insbesondere über Planungsänderungen im Bereich der 
Versorgungsanlagen.  
 
Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass die von Ihnen beauftragten Bauunternehmen spätestens 10 Werktage 
vor Baubeginn die aktuellen Planunterlagen zur Bauausführung über unsere Homepage anfordern. 





6

E-Mail drucken? Lieber Umwelt schonen. 
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Ausdrücklich fügen wir hinzu, dass ein Längsweg entlang der Trassenachse als Alternative zu den geforderten 
Querwegen keinen sicheren Arbeitskorridor für Arbeiten an 110kV-Leitungen darstellt. 
 
Die Bestands- und Betriebssicherheit der Freileitung muss jederzeit gewährleistet sein. Maßnahmen zur Sicherung des 
Leitungsbestandes und -betriebes, wie Korrosionsschutzarbeiten, Arbeiten zur Trassenfreihaltung von 
betriebsgefährdendem Aufwuchs bzw. auch die Erneuerung, Verstärkung, Ersatzneubau oder ein durch Dritte 
veranlasster Umbau mit Anpassung des Leitungsschutzbereiches, der Bauverbotszone um das Mastfundament und 
der 6m breiten Zuwegung müssen ungehindert durchgeführt werden können.  
Für Inspektions- und Wartungsarbeiten muss der Zugang und die Zufahrt mittels LKW zu den Maststandorten sowie 
zur Leitungstrasse bzw. zu den Leiterseilen weiterhin ungehindert möglich sein. Das bedingt, dass die Zufahrtstore 
eine Mindestbreite von 4 m aufweisen müssen. Sofern für das geplante Bauvorhaben eine Umzäunung vorgesehen 
ist und sich darin Anlagenteile der Schleswig-Holstein Netz befinden, muss am Eingangstor ein Schlüsselkasten / 
Schlüsseltresor mit einem Zugangsschlüssel durch den Bauherrn zur Verfügung gestellt und montiert werden. Den 
Zugang stellt S.-H. Netz dann durch den Einbau eines 30´er Halbzylinder der betriebseigenen Schließung sicher. 
Alternativ ist der Einsatz eines gleichwertigen Zugangssystems mit unserem zuständigen Mitarbeiter abzustimmen. 
Die Übergabe des Zugangsschlüssels sehen wir als eine Auflage an und muss ab Errichtungsbeginn mit unserer 
Fachabteilung unter raoul.albrecht@sh-netz.com vereinbart werden.  
 
Im Störungsfall der Leitung ist ein Betreten der Anlage ohne Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber zu ermöglichen. 
 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass mit Beeinträchtigungen durch Vogelkot sowie bei ungünstigen 
Witterungsverhältnissen durch Eisabwurf von den Leiterseilen der Freileitung zu rechnen ist. Für solche natur- und 
witterungsbedingten Schäden kann von unserer Seite keine Haftung übernommen werden. Des Weiteren ist zu 
berücksichtigen, dass evtl. Ertragsminderungen durch Beschattung von Anlagenteilen der Freileitung nicht geltend 
gemacht werden können. 
Sind Leitungsumbauten bzw. -anpassungen aus betrieblichen oder gesetzlichen Gründen erforderlich oder durch Dritte 
veranlasst, die auch eine Anpassung Ihrer Anlagen bedingen, so sind die Kosten für die Anpassung Ihrer Anlagen von 
Ihnen zu tragen; es sei denn, der Dritte ist zur Kostenübernahme verpflichtet. 
 
1) Verantwortlichkeiten und Rahmenbedingungen bei Baumaßnahmen innerhalb des 
Leitungsschutzbereiches 
 
1.1) Verantwortlichkeiten 
 

Wir weisen Sie als Auskunftseinholenden bzw. Anfragenden ausdrücklich darauf hin, dass Sie mit dem 
Erhalt dieser Stellungnahme in folgender Verantwortung stehen: 
 

- Sofern Sie zur Einholung der Auskunft beauftragt wurden, leiten Sie diese an Ihren Auftraggeber 
weiter, auf den damit dann die Verantwortung übergeht. 
 

- Stellen Sie sicher, dass die von uns vorgegebenen Arbeits- und Bauhöhen schon bei der Planung 
an den dafür zuständigen Stellen Berücksichtigung finden. 
 

- Es muss von Ihnen sichergestellt werden, dass gemäß den Rechtsgrundlagen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes die arbeitssicherheitsrelevanten Inhalte dieser Stellungnahme dem 
Aufsichtsführenden auf der Baustelle rechtzeitig vor Baubeginn zugehen. 
 

- Dokumentieren Sie für Ihre eigene Absicherung und Entlastung die Weitergabe aller Ihnen 
überreichten Unterlagen. 
 

 
1.2) Rahmenbedingungen 
 

Innerhalb des Leitungsschutzbereiches unterliegen die maximalen Arbeits- und Bauhöhen einer Begrenzung. 
Grundsätzlich müssen jegliche Baumaßnahmen innerhalb des Leitungsschutzbereiches durch die Schleswig-
Holstein Netz genehmigt werden.  
 
Soweit der Leitungsschutzbereich nicht spezifisch in dem angehängten Lage-/Profilplan gesondert 
angegeben wurde, beträgt die Breite des Leitungsschutzbereiches für die 110kV-Freileitung ca. 60,00m, d.h. 
jeweils ca. 30,00m von der Leitungsachse nach beiden Seiten. Grundlage für diese Stellungnahme ist aber 
die individuelle Schutzbereichsbreite des betroffenen Mastfeldes, in dem Ihr Bauvorhaben liegt. Ein Mastfeld 
umfasst die Fläche zwischen zwei Freileitungsmasten, welche von den Seilen überspannt wird im ruhenden 
und ausgeschwungenen Zustand der Seile zuzüglich eines seitlichen Schutzabstandes von 3m bei 110kV-
Leitungen. 
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Schleswig-Holstein Netz GmbH 
Schleswag-HeinGas-Platz 1 
25451 Quickborn 
www.sh-netz.com   
 
Sitz: Quickborn, Amtsgericht Pinneberg, HRB 18299 PI 
Geschäftsführung: Steffen Bandelow, Malgorzata Cybulska 
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Drelsdorf 
 
 
Aus jagdrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken, wenn der Erlass (Grundsätze zur Planung 
von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich) beachtet werden. 
Sollte eine Umzäunung der Freiflächen-Photovoltaikanlage vorgesehen sein und die Fläche durch 
die Einzäunung gegen das Ein-und Auswechseln von Schalenwild und gegen den unbefugten Zu-
tritt von Menschen dauerhaft abgesperrt sein, so kann die Jagdbehörde gem. § 4 Abs. 2 Landes-
jagdgesetz auf Antrag des jeweiligen Eigentümers oder Nutzungsberechtigten oder von Amts we-
gen diese Fläche zum befriedeten Bezirk erklären. 
Ein entsprechender Antrag kann nach Abschluss der Baumaßnahmen bei der unteren Jagdbe-
hörde gestellt werden. 
Bei der Umzäunung ist eine Bodenfreiheit von 15 cm für den ungehinderten Durchgang von Klein-
tieren anzulegen. 
Ich weise darauf hin, dass auf den künftigen Solarpark-Standorten und den Nachbarrevieren von 
einer eingeschränkten Jagdausübung auszugehen ist, mit der möglichen Folge, dass der 
Jagdpachtwert des betroffenen Jagdbezirkes gemindert wird.  
 
Darüber hinaus weise ich auf die Infobroschüre „Solarenergie wildtierfreundlich planen – Empfeh-
lungen für Freiflächenphotovoltaikanlagen“ des Landesjagdverbandes Schl.-Holst. (https://ljv-
sh.de/wp-content/uploads/LJV_SH_Solarenergie-wildtierfreundlich-planen.pdf) hin. 
 

Stellungnahme der unteren Denkmalschutzbehörde 
Zum F + B-Plan 
Aus denkmalrechtlicher Sicht geht von dem Vorhaben für die Umgebung des benachbarten Kultur-
denkmals (Kirche Drelsdorf; Entfernung ca. 1000m) keine wesentliche Beeinträchtigung aus, bzw. 
denkmalrechtliche Bedenken können zurückgestellt werden. 
 
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde 
Zum F + B-Plan 
Eingriffsregelung 
Der erforderliche Kompensationsbedarf wurde bisher nicht bilanziert sowie keine Angaben darüber 
getroffen, wie die Eingriffe in Natur und Landschaft kompensiert werden sollen. Die erforderliche 
Kompensationsflächengröße muss berechnet werden und der im Gebiet zur Verfügung stehenden 
Flächengröße gegenübergestellt werden, um darzustellen, inwieweit die Eingrünungsmaßnahmen 
das Kompensationserfordernis reduzieren und ob darüber hinaus weiterer Kompensationsbedarf 
besteht (siehe PV-Erlass).  
 
In der textlichen Festsetzungen 2.3 des Bebauungsplans sollte der Abstand zwischen der Unter-
kante der PV-Module zur Geländeoberfläche mindestens 80 cm betragen. Die Verschattung von 
Boden hängt u.a. von den Modulabmessungen ab, wobei die Fläche stark überprägt und hinsicht-
lich ihrer ökologischen Funktionen und Werte stark eingeschränkt wird. Ein höherer Abstand zwi-
schen Unterkante der PV-Module zur Geländeoberfläche ermöglicht mehr Lichteinfall unter den 
Modulen, wodurch die Vegetationsentwicklung gefördert wird. Auf Seite 44 der Begründung zum 
Bebauungsplan wurde sogar selbst auf die empfohlenen 80 cm Mindestabstand verwiesen. Es 
stellt sich die Frage, warum diese bei der hier erfolgten Festsetzung unterschritten werden. 
 
Der unter 2.4 des Textteils festgesetzten Reihenabstand zwischen den Photovoltaik-Modulen sollte 
mindestens 3 m, besser noch 4 bis 5 m betragen. In Kombination mit den Mindestbodenabständen 
wird eine ausreichende Belichtung und eine entsprechende Vegetationsbedeckung auch unterhalb 
der Module gesichert, was die naturverträgliche Ausgestaltung von Freiflächen-Photovoltaikanla-
gen fördert. Zudem entstehen dabei Grünlandbereiche, die eine deutlich höhere Sonneneinstrah-
lungsdauer und somit bessere Bedingungen für licht- und wärmeliebende Pflanzen und Tiere auf-
weisen.  
Der Mindestabstand hat somit auch Auswirkungen auf die Festsetzung erforderlicher Kompensati-
onsmaßnahmen. 
 
Einzäunung 
Die Flächen werden einzeln eingezäunt, wodurch eine Auszäunung der vorhandene Knicks er-
reicht wird. Dadurch wird eine Barrierewirkung für Tiere erzeugt. Wie im Umweltbericht angeführt, 

https://ljv-sh.de/wp-content/uploads/LJV_SH_Solarenergie-wildtierfreundlich-planen.pdf
https://ljv-sh.de/wp-content/uploads/LJV_SH_Solarenergie-wildtierfreundlich-planen.pdf
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Drelsdorf 
 
 
liegt der Geltungsbereich u. a. im Lebensraum des Rotwilds. Der Umgang bezüglich des Rotwildes 
wird im Umweltbericht jedoch nicht weiter ausgeführt.  
Generell sollte soweit wie möglich auf Auszäunungen verzichtet werden bzw. diese bei Erreichen 
einer ausreichenden „Auszäunung“ durch die umliegenden sowie neu anzulegenden Knicks zu-
rückgebaut werden. 
 
In der Planzeichnung A ist die Darstellung der Knicks nicht eindeutig. Meist werden diese als He-
cken dargestellt. Eine Definition der Hecken erfolgt bisweilen nicht. Im Textteil B werden der Erhalt 
und die Neuanlage der Knicks dargestellt. Eine Verortung der neu anzulegenden Knicks erfolgt in 
der Planzeichnung A jedoch nicht. Darüber hinaus werden in der Planzeichnung Bereiche als „Er-
haltung von Hecken“ dargestellt, in denen weder Hecken noch Knicks vorhanden sind. Folgende 
Punkte sollten in der Planzeichnung A dargestellt werden:   
- die Darstellung der bereits vorhandenen Knicks, die durch die Umsetzung der Planung erhalten 
bleiben 
- die neu anzulegenden Knicks  
- die Zuwegung zu den jeweiligen Flächen werden als Straßenverkehrsflächen gekennzeichnet. In 
diesem Bereich sind die Knicks aus der Planzeichnung zu entfernen. 
 
In der Planzeichnung A ist zudem die geplante Einzäunung nicht dargestellt. Ein Abstand von der 
Einzäunung und den gesetzlich geschützten Biotopen von 3 m ist einzuhalten und darzustellen. 
Damit werden erhebliche Beeinträchtigungen der Biotope verringert und der Knickschutz gewähr-
leistet. Durch den Abstand kann das Einwachsen des Knicks in den Zaun und die Knickpflege ge-
sichert werden.  
 
Im Umweltbericht wird angegeben, dass die Zaunanlagen nur innerhalb der festgesetzten Bau-
grenzen errichtet werden sowie ein Mindestabstand von 3 m zwischen diesen und den gesetzlich 
geschützten Knicks eingehalten werden soll. Eine entsprechende textliche Festsetzung zum 
Schutz der Knicks muss jedoch auch im Textteil des Bebauungsplan übernommen werden (z. B. 
als Ergänzung zu 3.1).  
 
 
Im Textteil B sollte unter 4.2 die Selbstbegrünung gestrichen werden und eine Grünlandentwick-
lung ausschließlich durch den Einsatz von Regiosaatgut festgesetzt werden. Durch die bisherige 
intensive landwirtschaftliche Nutzung ist die Fläche durch Bodenverdichtung und hohe Nährstoff-
gehalte geprägt. Diese Bedingungen sind vor allem für konkurrenzstarke, nährstoffliebende Pflan-
zenarten vorteilhaft. Anspruchsvollere, artenreiche Grünlandpflanzen werden kaum eine Chance 
haben, sich zu etablieren. Die Selbstbegrünung würde die Entwicklung zu artenreichem Dauer-
grünland kaum unterstützen.  
 
Artenschutz 
Ein Vorkommen von Amphibien ist durch das lineare Stillgewässer im Norden der Fläche nicht 
auszuschließen. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Sinne des § 44 
BNatSchG sind weitere Untersuchungen notwendig.  
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG und ent-
sprechend dem Verbot nach § 39 BNatSchG wurde im Textteil B ausschließlich auf die Offenland-
brüter eingegangen. Zu ergänzen ist, dass möglicherweise im linearen Stillgewässer an der nördli-
chen Seite des Gebietes Amphibien vorkommen können sowie diese und deren Wanderungszei-
ten entsprechend in der Bauzeitenregelung zu berücksichtigen sind. Auch hier kann eine qualifi-
zierte Umweltbaubegleitung notwendig sein.  
 
Nach Nutzung der Fläche mit Freiflächen Photovoltaikanlagen sollte diese vollständig zurückge-
baut werden und dies durch eine Rückbauverpflichtung festgesetzt werden.  
 
Sofern die flächigen Eingriffe in Natur und Landschaft über ein Ökokonto kompensiert werden sol-
len, sind die Fläche (Flurstücksbezeichnung) und die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen des 
Ökokontos sind im Umweltbericht inhaltlich und kartographisch darzustellen. Dabei ist die tatsächli-
che Ausgleichsfläche und nicht das Ökokonto als Ganzes flächenscharf darzustellen. Ferner ist 
der Ausgleich über ein Ökokonto im Umweltbericht zwingend sowohl als m²-Größe festzusetzen 


























